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A K T U E L L E  R E C H T S P R E C H U N G

Andreas Dexheimer

Rechtsanspruch auf 
inklusive Förderung in einer 
Kindertageseinrichtung

Einleitung

Der Beschl. des Verwaltungsgerichts Han-
nover v. 12.03.2025 (Az. 3 B 581/25) be-
trifft den Anspruch eines Kindes mit Früh-
kindlichem Autismus auf Bereitstellung 
eines bedarfsgerechten Betreuungsplatzes 
in einer Kindertageseinrichtung im Wege 
des einstweiligen Rechtsschutzes. Er entfal-
tet über den Einzelfall hinaus grundlegen-
de Bedeutung für die Auslegung des § 24 
Abs. 3 SGB VIII, insbesondere hinsichtlich 
seiner Reichweite bei Kindern mit Behin-
derungen, des Zusammenspiels mit dem 
Eingliederungshilferecht sowie der Voraus-
setzungen des Anordnungsgrundes bei 
bereits familiär betreuten Kindern. Die Ent-
scheidung ist damit richtungsweisend für 
Jugendämter und Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe.

Leitsatz

Ein Kind mit Behinderung hat einen aus 
§ 24 Abs. 3 SGB VIII folgenden Anspruch 
auf Bereitstellung eines seinem individu-
ellen Bedarf entsprechenden Platzes in 
einer Tageseinrichtung. Dieser Anspruch 
umfasst auch heilpädagogische Einrich-
tungen und Integrationsplätze. Die Eil-
bedürftigkeit für eine einstweilige An-
ordnung entfällt nicht dadurch, dass das 
Kind derzeit zu Hause betreut werden 
kann.

Tenor

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einst-
weiligen Anordnung verpflichtet, dem Antrag-
steller innerhalb von 2 Wochen ab Verkündung 
dieses Beschlusses einen seinem individuellen 
Bedarf entsprechenden Platz in einer Kinder-
tageseinrichtung anzubieten.

Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Ver-
fahrens.

Gerichtskosten werden nicht erhoben.

Sachverhalt

Der 2020 geborene Antragsteller leidet an 
Frühkindlichem Autismus (ICD-10:  F84.0). 
Das Sozialpädiatrische Zentrum empfahl 
eine Betreuung in einer kleinen, strukturier-
ten Gruppe mit heilpädagogischem Profil 
oder einem Integrationsplatz. Trotz entspre-
chender Anträge der Eltern wurde seitens der 
Antragsgegnerin – der örtlichen Trägerin der 
öffentlichen Jugendhilfe – kein bedarfsge-
rechter Platz nachgewiesen. Lediglich forma-
le Kostenanerkenntnisse für unterschiedliche 
Betreuungsszenarien wurden ausgesprochen, 
ohne jedoch eine konkrete Einrichtung zu be-
nennen. Angebote für Betreuungsplätze mit 
langen Fahrtzeiten erschienen wegen des Zu-
standes des Kindes unzumutbar. Schließlich 
beantragte der Antragsteller einstweiligen 
Rechtsschutz nach § 123 VwGO.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit und Rechtsweg

Das Verwaltungsgericht bejaht die Zu-
ständigkeit der Verwaltungsgerichte 
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